
 

Anlage 3  
zum Beteiligungsbericht der Stadt Heidenau für das Wirtschaftsjahr 2016 
 
Zweckverband 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) 
 
Anschrift:  KISA Kommunale Informationsverarbeitung 
                                    Sachsen 
 Eilenburger Straße 1A 
 04317 Leipzig 
 
Mitglied seit: 1. Februar 2013 
 
Beschluss Beitritt Stadtrat Heidenau 15.12.2011 
Beschluss Aufnahme Verband KISA 19.09.2012 
Änderung Satzung KISA genehmigt 11.01.2013 
Bekanntmachung Satzung mit Heidenau 31.01.2013 
 
Vertreter der Stadt Heidenau Bürgermeister 
in der Verbandsversammlung: Herr Jürgen Opitz 
 
Beteiligung der Stadt Heidenau am Zweckverband 

Das Eigenkapital des Zweckverbandes ist nach den geprüft vorliegenden Jahresabschlüssen 
für die Jahre und 2012 bis 2016 aufgebraucht.  

Im Dezember 2013 wurde eine Nachtragssatzung mit Kassenkrediten in Höhe von 6,3 Mio. 
Euro beschlossen und genehmigt. Die Rechtsaufsicht hat dabei die Auflage erteilt, ein 
Sanierungskonzept als Grundlage für eine Konsolidierung des Zweckverbandes zu er-
arbeiten. Dieses Konzept liegt mittlerweile bestätigt vor und wird planmäßig abgearbeitet. 

Ab dem Jahr 2015 wurde eine Umlageerhebung von den Verbandsmitgliedern vorgesehen. 
Der Anteil von Heidenau ist dabei:  
2015 Ist: 16.990,28 EUR von 3 Mio. EUR      2016 Ist: 11.390,87 EUR von 2 Mio. EUR 
2017 Plan:   5.636,76 EUR von 1 Mio. EUR 

Aus den vorgenannten Gründen wird der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband KISA 
nur mit einem Erinnerungswert von Einem Euro gebucht. 

Bilanz KISA zum 31.12.2015 31.12.2016 Veränderung
Eigenkapital des ZV KISA EUR EUR EUR
satzungsmäßige Gewinnrücklagen 839.386,55 839.386,55
Verlustvortrag -7.746.827,83 -5.212.605,90
Jahresfehlbetrag/-überschuss 2.534.221,93 2.783.731,51
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 4.373.219,35 1.589.487,84 -2.783.731,51

Beteiligungsquote  Stadt Heidenau

Stimmen in 8 8 Heidenau
Verbandsversammlung 2231 2197 insgesamt

in Prozent 0,359% 0,364%

in Euro 1,00 1,00
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Zuarbeit Beteiligungsbericht 2016 - KISA 

 

Rechtsform: 

Die KISA ist als Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck: 

Gemäß § 3 der Satzung hat der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung 
Sachsen (KISA) folgende Aufgabe:  
"(1) Der Zweckverband stellt seinen Mitgliedern Datenverarbeitungsverfahren, 
Datenübertragungsnetze, Datenverarbeitungsleistungen und zugehörige 
Serviceleistungen zur Erledigung oder Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben mit 
technikunterstützter Informationsverarbeitung zur Verfügung, welche die Mitglieder 
ganz oder teilweise in freier Entscheidung nutzen können.  
(2) Zu den Leistungen und Aufgaben des Zweckverbandes gehören insbesondere 
die nachfolgend aufgezählten:  
a) Wartung, Pflege, Weiterentwicklung und erforderlichenfalls geordnete Ablösung 
der bereitgestellten Verfahren;  
b) Gewährleistung eines möglichst integrierten Einsatzes der angebotenen Verfahren 
durch Bereitstellung entsprechender Schnittstellen;  
c) Beratung und Unterstützung der Mitglieder sowie der sonstigen Kunden in allen 
Fragen, die mit den Leistungen nach Abs. 1 im Zusammenhang stehen, in allen 
sonstigen Anwendungsfragen und bei der Auswahl, Beschaffung und Nutzung von 
Hardware und Software, wobei Rechtsberatung ausgeschlossen ist;  
d) Durchführung von Schulungen;  
e) Erwerb von Gebietslizenzen und Abschluss von Rahmenverträgen mit Dritten über 
Lieferungen und Leistungen;  
f) Bereitstellung eines Übertragungsnetzes zur Nutzung der 
Datenverarbeitungsverfahren und für andere Netzdienste;  
g) Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder auf dem Gebiet der 
technikunterstützten Informationsverarbeitung;  
h) Erwerb und Überlassung von Informationstechnik sowie damit verbundene 
Betreiberleistungen.  
(3) Der Verband kann sich zur Erfüllung einzelner Aufgaben Dritter bedienen. Hierbei 
muss vertraglich sichergestellt sein, dass alle Normen des Datenschutzes 
ausnahmslos eingehalten werden und dass dies jederzeit durchsetzbar ist." 
laut Satzung 

Stammkapital und prozentualer Anteil, Stand 31.12.2016: 

Stadt Heidenau = 0,364 % 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2016 = 1.589.487,84 € 

 

 

 

 



 

Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinde und dem Zweckverband 

1.  Summe aller Gewinnabführungen an den Stadthaushalt 
0,00 € 

2.  Summe aller Verlustabdeckungen und sonstigen Zuschüsse aus dem 
Stadthaushalt 
0,00 € 

3.  Summe aller gewährten sonstigen Vergünstigungen 
0,00 € 

4.  Summe aller von der Stadt übernommenen Bürgschaften 
0,00 € 

5.  Summe aller von der Stadt übernommenen sonstigen Gewährleistungen  
0,00 € 

6. Sonstiges 
Umlage Heidenau 2016 i. H. v. 11.390,87 € 

Lagebericht 

1. Gesamtbild des Geschäftsverlaufes und der Lage des Zweckverbandes 
entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen  

Die KISA ist ein Zweckverband mit 273 Mitgliedern und arbeitet auf der 

Grundlage des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Zum 

31.12.2016 waren bei KISA 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, im 

Jahresdurchschnitt 90. Neben den 273 Verbandsmitgliedern betreut KISA ca. 600 

weitere Kunden, insbesondere Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 

kommunale Einrichtungen und sonstige Körperschaften des öffentlichen und 

privaten Rechts in Sachsen. 

Zur Vereinfachung und Erledigung von Verwaltungsaufgaben der öffentlichen 

Hand bietet KISA Softwareanwendungen, IT-Dienstleistungen und IT-

Komplettlösungen. Zentrale Datenhaltung und -sicherung  sowie IT-Outsourcing 

ergänzen den Leistungsumfang. Ein weiteres großes Aufgabengebiet besteht in 

der umfassenden IT-technischen und fachlichen Betreuung der Kunden. Dazu 

gehören unter anderem die Unterstützung beim Anwenden der 

Softwareanwendungen sowie ein Hotline-Service. KISA führt dabei insbesondere 

die   Wartung, Pflege und Weiterentwicklung der Software durch. Die 

Softwareanwendungen werden installiert und administriert. Die Entwicklung von 

Softwareanwendungen erfolgte vor allem im Bereich des Finanzwesens 

gemeinsam mit der SASKIA GmbH und für Schnittstellen zum 

Dokumentmanagementsystem durch die Mitarbeiter der KISA. 



 

Die Kunden der KISA nutzen zu einem großen Anteil  die Vorteile eines 

Rechenzentrums, was eine effiziente, sichere und schnelle Bearbeitung der 

Daten bietet; dazu bedienen wir uns der Lecos GmbH sowie der GISA GmbH. 

Darüber hinaus bietet KISA umfangreiche Beratungsleistungen zu Hard- und 

Software sowie Informationssicherheit und Datensicherheit an. Durch Workshops 

und Schulungen unterstützt KISA seine Kunden und Mitglieder in ihrem 

Bestreben, stets auf dem neuesten Stand der EDV-Anwendung zu bleiben. 

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung während des letzten Geschäftsjahres 

Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt von der Stabilisierung der im Vorjahr 

vorgenommenen strukturellen Änderungen, der konsequenten Umsetzung des 

Haushaltstrukturkonzept, sowie in der Optimierung der internen Prozesse und der 

Servicekultur gegenüber den Kunden. 

Die Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes und die Aufstellung des 

Personal-konzeptes erfolgten zum 30.06.2016. 

Die im Jahr 2015 begonnen Aufgaben der IT-Strategie wurden fortgesetzt, 

erweitert und präzisiert. 

Die internen Prozesse für die Angebotserstellung, den Rechnungsworkflow, der 

Beschaffung, sowie für das Changemanagement und Incidentmanagement 

wurden im ersten Halbjahr 2016 evaluiert und in Kraft gesetzt. Weiterin wurde ein 

über die Geschäftsstellen einheitliches Notfallmanagement etabliert.  

Strategische Partnerschaften mit Dienstleistern im öffentlichen Bereich wurden u. 

a. mit der Picture GmbH und mit der B & P Gesellschaft für kommunale Beratung 

mbH begonnen. 

Für alle Mitarbeiter erfolgte im Jahr 2016 erstmals eine Rollenbeschreibung und 

Rollenbewertung. Damit wurde die Grundlage zur Umsetzung der neuen 

Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 geschaffen, sowie eine Basis für die 

zukünftige transparente Eingruppierung der Mitarbeiter von KISA geschaffen.  

Bis zum 30. Juni 2016 wurde die Aktualisierung des Verfahrensverzeichnisses 

gem. den Vorgaben des sächsischen Datenschutzes abgeschlossen. 

Mit Beginn des Jahres 2016 wurde der Service Desk mit dem integriertem 

Ticketsystem weiter fortgeführt. Für dessen Optimierung werden regelmäßigen 

Beratungen zwischen dem Service-Manager und den Fachbereichen 

durchgeführt. Seit August 2016 wird ein interner Betriebsleistungsbericht montlich 

erstellt, welcher zur Auswertung und Erkennung von Problemen dient und 

gleichzeitig die Grundlage für weitere evtl. Veränderung in der Kundenbetreuung 



 

darstellt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Entwicklung eines 

Kennzahlentableaus. Weiterhin wurde im Bereich Kundenmanagement in 

Zusammenarbeit mit dem Systembetrieb ein Konzept zum Aufbau eines 

Warenkorbes zur Beschaffung von Technik erarbeitet. Die vollständige 

Umsetzung ist für das I. Quartal 2017 geplant. 

Für KISA wurde in 2016 der Aufbau eines einheitlichen Lizenzmanagements 

begonnen. Zunächst wurde erstmalig ein Hard- und Software-

Inventarisierungstool impelemtentiert, wodurch KISA für den Zweckverband selbst 

aber auch für die bei Kunden installierten und von KISA betreuten Arbeitsplätzen 

bzw. Servern einen Überblick über die eingesetzte Software sowie die dann 

notwendige Lizensierung erhalten hat. 

In der „Organisationsberatung“ (Projekt- und Prozessmanagement) gab es auch 

im Jahr 2016 massive Verschiebungen und Absagen von Aufträgen durch die 

Anwender, welche nicht durch Neuaufträge kompensiert werden konnten.  

Die Arbeit im Fachbereich Finanzwesen wurde im Verlauf des Jahres durch zwei 

Schwer-punkte geprägt. Auf der einen Seite konnte zwar im Vorjahr die 

Umstellung auf die doppelte Buchführung verfahrenstechnisch abgeschlossen 

werden, allerdings habe bisher mehr als die Hälfte der Anwender noch keine 

geprüfte Eröffnungsbilanz. Neben dem laufenden Betrieb galt es daher, 

insbesondere Beratungsleistungen für die Anlagenbuchhaltung und Umsetzung 

der Forderungsbewertung in der Software zu erbringen. Der zweite Haupt-

schwerpunkt war die Entscheidung und Pilotierung der IFR-Veranlagung. 

Aufgrund des Auslaufens der Wartung und Pflege der bisherigen Veranlagung 

KM-V durch den Dienstleister, wurde geprüft, welches Verfahren für die 

Veranlagung zukünftig zum Einsatz kommen wird. Durch die 

Verbandsversammlung wurde im September 2016 entschieden, dass die 

Ablösung durch die IFR-Veranlagung erfolgen wird. Die Pilotierung wird im Laufe 

des Jahres 2017 statt finden. Die Anfangsarbeiten und die Aufnahme der Arbeit 

durch das Projektteam, begannen bereits im Jahr 2016. 

Das Verfahren LOGA (Personalwesen) zeichnete sich im Jahr 2016 durch 

Stabilität und einer fast 100%-igen Verfügbarkeit aus. Die Anzahl der 

Personalfälle konnte im Vergleich zum Jahr 2015 leicht erhöht werden.  

Im Bürgerservices wurde die Migration des Dokumentenmanagementsystems 

erfolgreich fortgeführt und wird im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. Weiterhin 

wurde das Verfahren für das Gewerbe ausgeschrieben. Die Umstellung auf 

GEVE4 konnte erfolgreich abge-schlossen werden. 



 

Der Bereich IT-Service war im Jahr 2016 durch zahlreiche vorgenommene 

Wechsel von Arbeitsplatztechnik (Rollouts)  bei Outsourcing Kunden geprägt. Es 

konnte ein großer Neukunde für Outsourcing gewonnen werden, welcher im Jahr 

2017 produktiv gehen wird. Im Bereich IT-Sicherheit wurden die 

Kundenbeziehungen weiter ausgebaut und erweitert. Das Angebot eines 

Sicherheits-Checks wurde von unseren Kunden gern angenommen.  

Durch den Bereich Finanzen und Verwaltung erfolgte im Jahr 2016 die Erhebung 

der Umlage. Im Jahr 2016 wurden 2.000 T€ beschieden. Zum Jahresende betrug 

die Gesamtsumme der offenen Forderungen aus Umlagen (inkl. 2015) insgesamt 

305 T€. Insgesamt liegen 16 Zulassungsverfahren vor den Verwaltungsgerichten 

und 7 ruhende Verfahren vor. Eine endgültige Entscheidung in der Hauptsache 

wird im Jahr 2017 erwartet. Durch das OVG Bautzen wurde im November 2016 in 

einem Musterverfahren entschieden, dass dem Antrag auf einstweiligen 

Rechtsschutz nicht statt gegeben wird und die Anfech-tungsklage keine 

aufschiebende Wirkung hat. 

2016 hat KISA den Prozess bestehende Leasingverträge nicht zu verlängern 

bzw. zu kündigen fortgesetzt. Mitte des Jahres 2016 konnten in Zusammenarbeit 

mit dem Lieferanten alle Altverträge beendet werden. Neue Technik wurde mittels 

Investitionskredit beschafft und wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer 

abgeschrieben. 

3. Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Geschäftsjahr 

Um den Verband zu konsolidieren, wurde im Jahr 2014 ein Haushaltsstrukturkonzept 

aufgestellt und durch die Verbandsversammlung beschlossen. Weiterhin wurde die 

Stelle des Fachbediensteten für das Finanzwesen besetzt, um zukünftig eine 

schnellere und bessere Übersicht über die laufende Geschäftsentwicklung zu 

erhalten. Parallel dazu erfolgte die Neustrukturierung der kompletten 

Aufbauorganisation. 

Das beschlossene und im Jahr 2015 und 2016 fortgeschriebene 

Haushaltsstrukturkonzept legt die wesentlichen notwendigen wirtschaftlichen 

Eckpunkte und Handlungsanforderungen an den Zweckverband fest. Die Erarbeitung 

und Umsetzung der Konsolidierungsmaß-nahmen erfolgte in enger Abstimmung mit 

der Rechtsaufsichtsbehörde. Durch die Umsetzung der im Konzept genannten 

Maßnahmen, haben sich bereits im Jahr 2015 die Liquiditäts- und Ertragslage 

deutlich verbessert. Die Verbesserung konnte im Jahr 2016 fortgesetzt werden. 



 

Der bis zum 31.12.2014 aufgelaufene sehr hohe nicht durch Eigenkapital gedeckte 

Fehlbetrag, lässt sich kurz- bzw. mittelfristig aber nur durch die Erhebung von 

Umlagen in nennenswertem Umfange abbauen. Nach § 12 Abs. 3 der am 1. Januar 

2014 in Kraft getretenen neuen „Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des 

Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (SächsEigBVO) ist dafür 

eine Frist von bis zu drei Jahren vorgesehen. 

Diese Frist kann nur mit Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde verlängert werden, 

wenn ein Ausgleich absehbar ist. Andernfalls ist nach § 12 Abs. 4 der SächsEigBVO 

ein Ausgleich durch Haushaltsmittel der Gemeinde vorzunehmen.  

 

Die Umlage ist ebenfalls als umzusetzende Maßnahme im Haushaltsstrukturkonzept 

benannt. Bereits mit dem Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Erhebung in Höhe von 

3.000 T€. In den Jahren 2016 und 2017 sollen nochmal 2.000 T€ und 1.000 T€ 

erhoben werden. 

Ausgehend von der wirtschaftlichen Lage und der beschlossenen Eckpunkte im 

Haushalts-strukturkonzept, ergeben sich für unseren Verband folgende Risiken und 

Chancen. 

 

 

 

Risiken können sich insbesondere ergeben aus: 

- der sinkenden Bevölkerung und dadurch weiter schrumpfenden Kommunen 

und Landkreisen bzw. Wegfall von Mitgliedern durch Eingemeindungen; 

- der fehlenden oder nur eingeschränkten Akzeptanz der  notwendigen 

Erhöhung der Preise für unsere Dienstleistungen bei unseren Kunden und 

Mitgliedern; 

- Schwierigkeiten bei der Findung von qualifiziertem Personal, insbesondere 

im Zusammenhang der noch ungeklärten Frage der Zusammenlegung der 

Geschäftsstellen bis Ende 2018; 

- erhöhte Anforderungen an den Datenschutz sowie die weltweit steigende 

Computerkriminalität; 

- der starken Marktposition unserer Lieferanten und der damit verbundenen 

schwierigen Lage für künftige Preisverhandlungen. 

 



 

Chancen haben wir in der Zukunft durch: 

- hoch motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter; 

- gute Marktstellung mit hohem Bekanntheitsgrad; 

- die wachsende Bedeutung der EDV in allen Geschäftsbereichen und 

Lebenslagen; 

- unser Produktportfolio, sowie eine umfassende EDV-Betreuung gerade 

kleiner und mittlerer Kommunen ermöglicht; IT-Services, zugeschnitten auf 

die Bedürfnisse öffentliche Auftraggeber 

- den Ausbau der Servicesleistungen bis hin zum Servicescenter 

- Den Aufbau und Einrichtung eines zentralen 

Dokumentenmanagementssystems 

- Die Nachfrage nach Kommunalen Cloud-Diensten 

- Beratungen und Unterstützungen in der IT-Sicherheit 

- die Etablierung des eGov-Gesetzes 

- die Umsetzung des Langzeitarchives 

- das Anbieten eines fortschrittlichen und konfortablen CMS 

- die grundsätzliche Bereitschaft der Mitglieder, die notwendigen 

Veränderungen mit zu tragen und umzusetzen. 

Die Leistungen der KISA verbinden eine umfassende Analyse der Ist-Situation mit 

Beratung sowie bedarfsgerechter Planung und Realisierung aller anstehen Themen. 

Dabei wird sich unsere Geschäftstätigkeit unverändert auf die Bereitstellung von 

EDV-Dienstleistungen und Programmen für den kommunalen Bereich in Sachsen 

konzentrieren. Wesentliche Investitionen über die normale Fortentwicklung der 

bestehenden Anwendungen hinaus sind dafür in absehbarer Zeit nicht erforderlich 

oder geplant. Eine Ausweitung der Geschäfts-tätigkeit in andere Bereiche, wie z. B. 

die Eigenentwicklung von Programmen oder der Betrieb eines eigenen 

Rechenzentrums ist nicht vorgesehen. 

Die Entwicklung des Verbandes wird in der Zukunft ganz wesentlich davon 

abhängen, ob unsere Mitglieder und Kunden bereit sind, kostendeckende Preise für 

unsere Dienst-leistungen zu zahlen. Vor diesem Hintergrund müssen wir unsere 



 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig fortbilden, damit eine den Anforderungen 

des Marktes entsprechende Servicequalität gewährleistet wird. 

Mittelfristig sollte der Verband ab 2018 mit ausreichend Eigenkapital ausgestattet 

werden. 

Mit dem Jahr 2016 wurde in diesem Zusammenhang das Konzept für die IT-Strategie 

der KISA fortgesetzt. Im Berichtsjahr wurden folgende Aufgaben hiervon erfüllt: 

- Erhebung und Optimierung der internen Abläufe 

- Aufbau einheiliches Projektmanagement 

- Aufbau Notfallmanagement 

- Aufbau Warenkorb zur Beschaffung von Technik 

- Konsolidierung der Leistungserbringung 

- Überarbeitung Lieferantenverträge 

- Mitarbeiter- und Führungskräftefortbildung 

- Etablierung Service-Manager 

- Entwicklung Kennzahlentableau für Service-Desk 

- Überarbeitung Organisationshandbuch 

- Abschluss Rollenbewertungen 

- Standortanalyse der Geschäftsstellen 

- Teilnahme am bundesweiten IT-Benchmark zur Überprüfung der 

Marktsituation 

 

 

 

 

 



 

Für das Jahr 2017 werden unter Berücksichtigung der IT-Strategie folgende 

Aufgaben im Fokus stehen: 

- Standardisierung der Leistungen und Preise 

- Bildung Budget für Weiterentwicklungsprojekte 

- Fortführung des Schulungskonzeptes 

- Erstellung Sourcing-Konzeptes 

- Realisierung e-Payment lt. eGovG 

- Umsetzung Standortanalyse 

Organe des Zweckverbandes 

Verbandsvorsitzender: Ralf Rother 
Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden:Ludwig Martin, Bürgermeister der Gemeinde 

Borsdorf 
 Franz-Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der 

Stadt Aue 
Weitere Mitglieder Verwaltungsrat:  Ute Kabitzsch, Beigeordnete Stadt Grimma  
 Dr. Lothar Ungerer, Bürgermeister Stadt 

Meerane 
 Stefan Czarnecki, Oberbürgermeister Stadt 

Werdau 
 Christoph Kasper, Hauptamtsleiter Stadt 

Bautzen 
 Dirk Schewitzer, Hauptamtsleiter Stadt 

Zwenkau 
 Alexander Troll, Bürgermeister Stadt Lößnitz  
 Markus Michauk, Hauptamtsleiter Gemeinde 

Großpostwitz 
 Uwe Steglich, Bürgermeister Stadt Stolpen 
 Uwe Rumberg, Bürgermeister Stadt Freital  
 Maik Kunze, Bürgermeister Stadt Groitzsch 
 Jörg Röglin, Oberbürgermeister Große 

Kreisstadt Wurzen  
 Ulrich Hörning, Bürgermeister und 

Beigeordneter Stadt Leipzig 
Geschäftsführung: Andreas Bitter 

Anzahl der Mitarbeiter 

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden durchschnittlich 90 Angestellte beschäftigt. 

 



 

Name des bestellten Abschlussprüfers 

Örtliche Prüfung: Rechnungsprüfungsamt Stadt Reichenbach O/L 

Wirtschaftsprüfer: Concredis, Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 

Namen und Beteiligungsanteile anderer Anteilseigner 

273 weitere Verbandsmitglieder – siehe Beteiligungsbericht 

















         
       

      

          
      

      
      
       

       
  

   

          
 

   
         

   
   

       
       

       
          

         
          

         

     

  

 

   
































































